
  70-3 
     - 1 - 

 
110. Ergänzungslieferung 

 

 

 

 

 

 

Satzung  
 

über die Erhebung einmaliger Beiträge  
 

für straßenbauliche Maßnahmen in  
 

der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 

 

 
vom 26.10.2018 Beschluss Nr. 0624/2018 

 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11.11.2018 

 
in Kraft ab 12.11.2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  70-3 
     - 2 - 

 
110. Ergänzungslieferung 

Beschluss-Nummer: 0624/2018 

 

Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen 

in der Stadt Schönebeck (Elbe) 

 

 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 

 
Auf Grund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikels 
1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-
Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommu-
nalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung i.V.m. den §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der 
zurzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 25.10.2018 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen - Beitragstatbestand 
 

(1) Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt - sofern nicht wiederkehrende Beiträge oder 
Erschließungsbeiträge nach § 127 ff. BauGB erhoben werden - zur Deckung ihres 
Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie 
selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) nach Maßgabe dieser Satzung 
einmalige Beiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA, 
denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
Leistungen ein Vorteil entsteht. 
 
(2) Die Stadt Schönebeck (Elbe) ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die 
einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für be-
stimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandspaltung) oder für einen selbständig nutzba-
ren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln. Im Fall einer 
Abschnittsbildung bedarf es eines Beschlusses des Stadtrates der Stadt Schönebeck 
(Elbe).  
 

 

§ 2 

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für  
 
1.  den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) und 

die Freilegung der für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung der öffentlichen Verkehrsanlagen benötigten Grundstücke   
oder Teile von Grundstücken, 

 
2. den Wert, den die von der Stadt für die öffentlichen Verkehrsanlagen bereitge-

stellten eigenen Grundstücke im Zeitpunkt der Bereitstellung haben, 
 
3.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 

Straßen, Wege und Plätze - insbesondere der: 
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 a)  Fahrbahnen, 
 

 b)  Rinnen und Bordsteine,  
 
 c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
 
 d)  Gehwege,  
 
 e)  Radwege einschließlich Sicherheitsstreifen, 
 
 f)  Beleuchtungseinrichtungen,  
 

g)   Entwässerungseinrichtungen für die Oberflächenentwässerung der     
öffentlichen Verkehrsanlage, 

   
  h)  Böschungen, Schutz- und Stützmauern,  

 
i)  unselbständige Grünanlagen (Straßenbegleitgrün), soweit sie Bestand-

teil der öffentlichen Verkehrsanlage sind, 
  

 j)   Parkflächen (Standspuren, Park- und Haltebuchten, Bushaltestellen), 
 

k)  Mischflächen sowie der notwendigen Erhöhungen und Vertiefungen ein-
schließlich der Anschlüsse an andere Straßen-, Grün- und Brunnenan-
lagen, der Aufstellung von Stadtmobiliar wie Sitzbänken, Fahrradstän-
dern, Beleuchtungseinrichtungen und Spielgeräten als Bestandteil der 
Mischflächen, 

 
l) Fußgängerzonen.  

 
4. die Beauftragung Dritter mit Planung, Vermessung, Gutachten, Bauleitung und 

Bauüberwachung, 
 
5. die Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
 
6.  die Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der unter den Ziffern 1 - 5 ge-

nannten Maßnahmen. 
 
 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.  

 

 

§ 4 

Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen  

am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses vom beitragsfähigen Auf-
wand den Teil, der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsanlagen durch 
die Allgemeinheit oder die Stadt entfällt. Den übrigen Teil des Aufwandes haben die 
Beitragspflichtigen zu tragen. 
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(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
                            

   Anteil der Beitrags-  
   pflichtigen  

            

1.  Anliegerstraßen       75 v. H 
 

2.  Haupterschließungsstraßen  
 

a)  Fahrbahn                                 40 v.H.  
b)  Radweg einschließlich Sicherheitsstreifen    40 v.H.  
c)  Parkflächen                         60 v.H.  
d)  Gehweg                                  60 v.H.  
e)  kombinierte Geh- und Radwege   50 v.H. 
f)  Beleuchtung      60 v.H. 
g)  Oberflächenentwässerung    60 v.H. 
h)  unselbständige Grünanlagen    60 v.H. 
i) Mischflächen      60 v.H. 

 

3.  Hauptverkehrsstraßen  
 

a)  Fahrbahn                                 30 v.H.  
b)  Radweg einschließlich Sicherheitsstreifen    30 v.H.  
c)  Parkflächen                            50 v.H.  
d)  Gehweg                                  50 v.H.  
e)  kombinierte Geh- und Radwege   40 v.H. 
f)   Beleuchtung      50 v.H. 
g)   Oberflächenentwässerung    50 v.H. 
h)  unselbständige Grünanlagen    50 v.H. 

 

4. Fußgängerzonen      75 v.H. 
 einschließlich Beleuchtung und  
 Oberflächenentwässerung 

 

5. Verkehrsberuhigte Bereiche     75 v.H. 
einschließlich Parkflächen, Beleuchtung und  
Oberflächenentwässerung         

 

6.  selbständige Gehwege, selbständige Radwege,  60 v.H. 

selbständige kombinierte Rad- und Gehwege, 
einschließlich Beleuchtung und  
Oberflächenentwässerung   

 
(3) Straßen und Wege, die nicht zum Anbau bestimmt sind (Außenbereichsstraßen), 
 
a) die überwiegend der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken dienen 

und keine Gemeindeverbindungsfunktion haben (Wirtschaftswege), werden 
den Anliegerstraßen gleichgestellt, 

 
b) die überwiegend der Verbindung von Ortsteilen und anderen Verkehrswegen 

innerhalb des Gemeindegebietes dienen, werden den Haupterschließungsstra-
ßen gleichgestellt, 

 
c)  die überwiegend dem nachbarlichen Verkehr der Gemeinde dienen, werden 

den Hauptverkehrsstraßen gleichgestellt, 
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d) die nicht unter § 4 (3) a) bis c) fallen, werden den selbständig geführten Ver-
kehrsanlagen gleichgestellt und mit 60 v.H. veranlagt.  

 
(4) „Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich um Zuschüsse des Landes Sachsen-
Anhalt oder öffentlicher Einrichtungen innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt bzw. pri-
vater Zuschussgeber handelt und der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt, je hälf-
tig auf den von der Gemeinde und den von den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil 
am beitragsfähigen Aufwand angerechnet.  
 
Andere öffentliche Zuschüsse, insbesondere solche aus Bundesmitteln, sind zunächst 
ausschließlich auf den Gemeindeanteil anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nicht 
ausdrücklich eine andere Verwendung vorsieht. Sofern der der Gemeinde anzurech-
nende Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 die Höhe des von ihr zutragenden An-
teils übersteigt, ist der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen anzurechnen im 
Falle des Satzes 2 nur dann, wenn der Zuschussgeber dies zulässt.“ 
 
(5) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als  
 

Anliegerstraßen:  
Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch private 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen.  
 

Haupterschließungsstraßen:  
Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr inner-
halb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen die-
nen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen sind.  

 

Hauptverkehrsstraßen:  
Straßen, die neben der Erschließung von Grundstücken und neben der Aufnahme von 
innerörtlichem Durchgangsverkehr (Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen) überwiegend dem überörtlichen Durch-
gangsverkehr dienen.  
 

Fußgängerzonen: 
Verkehrsfläche, auf der Fußgänger Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern haben. 

 

Verkehrsberuhigte Bereiche:  
Verkehrsräume, in denen der fließende Durchgangsverkehr verdrängt und die funktio-
nelle Aufteilung durch verkehrsberuhigte Baumaßnahmen so gestaltet ist, dass die 
Verkehrsräume von allen Verkehrsteilnehmern im Sinne des § 42 Absatz 4 a StVO 
gleichberechtigt genutzt werden können. 

 

Selbständige Gehwege, selbständige Radwege, selbständige kombinierte Rad- 

und Gehwege: 
Selbständig geführte Verkehrsanlagen, die nicht Bestandteil der oben genannten Ver-
kehrsanlagen sind, auch wenn die Benutzung für den Anliegerverkehr mit Kraftfahr-
zeugen möglich ist. 

 

§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 
 
(1) Der umlagefähige Aufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen  aus die 
Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öf-
fentlichen Verkehrsanlage oder eines Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungs-
fähige Grundstücke). 
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Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt eine solche Fläche, die im Grundbuch 
unter einer eigenen Nummer im Bestandsverzeichnis eingetragen ist. Ist ein vermes-
senes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuches unter einer eigenen Nummer 
eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die zusammenhängende genutzte 
Fläche als Grundstück. 
 
Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nut-
zungsflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgebli-
chen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinne. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6.  
 
Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen 
jenseits einer Bebauungsplangrenze oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. 
 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstü-
cken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und 
mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten  Ortsteiles 
oder im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstückes, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausrei-

chen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grund-

stücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Flä-
che im Satzungsbereich; 

 
4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB be-

steht, 
  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten  Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, 

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teil-

weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche, höchstens 
jedoch die Fläche, die dem Innenbereich zuzuordnen ist, 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 und Nr. 3 ergebenden Grenzen hinaus bebaut o-

der gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsan-
lage und einer dazu parallel verlaufenden Linie, die der übergreifenden Be-
bauung oder gewerblichen Nutzung entspricht (und in einem gleichmäßigen 
Abstand dazu verläuft). 
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(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 
 

1.  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weis nutzbarsind 
(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärtner) oder in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen ent-

sprechender Festsetzungen im Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks 
bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen 
in Abs. 3 nicht erfasst wird. 

 

 

§ 6 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,  
die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse be-
stimmt.  
 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel 
mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens 
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m haben. Zwi-
schendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Ge-
schoss abtrennen, bleiben bei der Anwendung des Satzes 2 unberücksichtigt.  
 
Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 
 
Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollge-
schoss, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollen-
dete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je voll-
endete 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,00 und erhöht sich je weite-
res Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 
Flächen - bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen,  
 

a) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie-, und Sonderge-
bieten im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen ande-
ren Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 
(Traufhöhe) auf ganze Zahlen abgerundet; 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die   Hö-

he der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt 
ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zah-
len abgerundet; 
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d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 
von    einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

 
e) für die im Bebauungsplan gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Be-

bauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 
 
f)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 

die   
    Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 

der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/ oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach a) bis c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) - g) oder die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. überschritten wird, 
die  

 
 tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tat-

sächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 
b) bzw. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb 

des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, wenn sie  
 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor-  
    handenen Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht 
 

1. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 
BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 
und § 4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 
BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Be-
bauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der 
gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post-, und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 
2. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 
BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) 
oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

 

 

§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 

 
1.    aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 0,5  

     nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer 
Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport-, und Festplätze, Frei-
bäder, Dauerkleingärtner) oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles so genutzt werden 
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2.   ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 
wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nut-
zung), wenn 

 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 
 
 aa) mit Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167   
 
 bb) bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333 
 
 cc) bei gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau) 1,0 
 
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, 
Sport-, und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärtner) 0,5 

 
 
 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftlichen Hofstellen 

oder landwirtschaftlichen Nebengebäude (z.B. Feld-
scheunen)  

 
 vorhanden sind für eine Teilfläche, die sich rechnerisch 

aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,0 

 
d) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilflä-

che, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau-
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,5 

          mit Zuschlägen von je 0,375 für jedes vorhandene Voll-
geschoss, für die Restfläche gilt. a) 

 
e) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung 

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung 
erfassten Teilflächen 

 
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Ge-

werbe- 1,5  
 betrieben dienen  
       mit Zuschlag von je 0,375 für jedes vorhandene Voll-

geschoss 
 
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25 für jedes vorhandene 

Vollgeschoss,  
       für die Restfläche gilt a). 

 
(2)  Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
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§ 8 

Aufwandspaltung 
 
Der Straßenausbaubeitrag kann für  
 
1.  Grunderwerb, 
 
2.  Freilegung, 
 
3.  Fahrbahn, 
4. Radwege, 
 
5. Gehwege, 
 
6. kombinierte Geh- und Radwege, 
 
7. Parkflächen, 
 
8. Beleuchtung, 
 
9. Entwässerungseinrichtungen, 
 
10. unselbstständige Grünanlagen, 
 
11.  Mischflächen 
 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden, sobald die Maßnahme, de-
ren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Die 
Anwendung der Aufwandspaltung wird im Einzelfall vom Stadtrat der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) beschlossen. 

      

§ 9 

Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 
 
Bei Wohngrundstücken, die von mehreren öffentlichen beitragspflichtigen Verkehrsan-
lagen erschlossen werden, wird der sich zu ergebende Beitrag nur zu zwei Dritteln 
erhoben. Der verbleibende Betrag wird von der Stadt Schönebeck (Elbe) getragen. 
 

§ 10 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 

 
(2) in den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 
der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Kostenspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Bei-
tragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem 
Abschnittsbildungsbeschluss. 
 
(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die techni-
schen Arbeiten entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Straßenausbaupro-
gramm fertiggestellt sind, der Beitrag berechenbar ist, und in den Fällen von Abs. 1 
und 3 die erforderlichen Grundflächen im Eigentum der Stadt stehen. 
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§ 11  

Beitragspflichtiger 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstückes ist.  
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
(3) Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung vom 21. Septem-
ber 1994 (BGBl. l S. 2494) in der zurzeit gültigen Fassung belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. 
 
(4) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. S. d. 
§ 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. 03. 1994 
(BGBl. l. S. 709), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2009 (BGBl. I S. 
1688) geändert worden ist. 
 
(5) Mehrere Beitragspflichtige für ein Grundstück haften als Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
 

§ 12 

Auskunftspflichten des Beitragspflichtigen 

 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt alle zur Ermittlung der Beitrags-
grundlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 
vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der Grundstücksfläche 
bzw. der Anzahl der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen.  
 

 

§ 13  

Fälligkeit 
 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 

§ 14 

Vorausleistungen 
 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt wer-
den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Voraus-
leistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist. 

 

 

§ 15  

Ablösung von Straßenausbaubeiträgen 
 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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(2) Zur Festsetzung des Ablösungsbetrages ist der voraussichtlich entstehende Bei-
trag für die Ausbaumaßnahme anhand der voraussichtlich entstehenden Kosten zu 
ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 - 7 auf die Grundstücke zu verteilen, denen 
durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffen-
den öffentlichen Verkehrsanlage ein Vorteil entsteht. 
 
(3) Mit der Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht für die betreffende 
Ausbaumaßnahme endgültig abgegolten. 

 

 

§ 16  

Sonderreglung für übergroße Wohngrundstücke 
 
(1) Übergroße Grundstücke, die vorwiegend der Wohnnutzung dienen, sind nur be-
grenzt zur Beitragszahlung heranzuziehen. 
 
(2) Als übergroß im Sinne des § 16 (1) gilt ein Grundstück dann, wenn seine Fläche 
die in der Stadt Schönebeck (Elbe) vorhandene durchschnittliche Fläche von überwie-
gend der Wohnnutzung dienenden Grundstücken um 60 v. H. überschreitet. 
 
(3) Hat ein zur Beitragsleistung heranzuziehendes Grundstück eine Fläche von mehr 
als 160 v. H. der durchschnittlich bei Wohngrundstücken in der Gemeinde vorhande-
nen Grundstücksfläche, so ist es nur bis zu der Fläche von 160 v. H. der durchschnitt-
lichen Wohngrundstücksfläche zum vollen Beitrag heranzuziehen. Hinsichtlich der die-
se Begrenzung überschreitenden Fläche ist das Grundstück nur mit 50 v. H. des auf 
die Fläche entfallenden Beitrags heranzuziehen. 
 
(4) Die durchschnittliche Größe der Wohngrundstücke in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
beträgt 755 m². Übergroß sind demnach Grundstücke ab einer Größe von mehr als 
1.208 m².  
 

§ 17 

Billigkeitsregelungen 
 
Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden. Der Antrag soll schriftlich begründet werden.  
 

 

§ 18  

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer als Bei-
tragspflichtiger vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 12 der Stadt 
 
1. nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig alle zur Ermittlung der Beitragsgrund-   
            lagen erforderlichen Auskünfte erteilt oder 
 
2. auf Verlangen geeignete Unterlagen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

vorlegt oder 
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3. jeden Eigentumswechsel oder jede Veränderung der Grundstücksfläche oder    
 der Anzahl der Vollgeschosse oder  jede Nutzungsänderung nicht, nicht richtig    
 oder nicht rechtzeitig anzeigt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000 EUR geahndet werden. 

 

§ 19  

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03.02.2017 außer Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), 26.10.2018 
 
 
 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
 
 


